
 
Einladung 

zur Sitzung des Ortschaftsrates Schabenhausen 
 

Herzlich lade ich Sie zur öffentlichen 
Sitzung des Ortschaftsrates Schabenhausen auf 

Dienstag, 20.07.2021, 19:30 Uhr, 
in die Schlierbachhalle in Schabenhausen ein 

 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlich: 
 
1. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten 

Ortschaftsratssitzung gefassten Beschlüsse 
  
2. Frageviertelstunde 
  
3. Richtlinien und Kriterien für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet 

„Badäcker“ in Schabenhausen 
  
4. Starkregenereignisse im Ortsteil Schabenhausen 
  
5. Haushaltsplanung 2022 
  
6. Wünsche und Anträge 
  
7. Verschiedenes und Bekanntgaben 
  
 
 
Nachfolgend zu Ihrer Information die Erläuterungen zu den einzelnen Tagesordnungs- 
punkten. 
 
Ich wünsche uns eine gute Beratung und hoffe, dass Sie an der Sitzung teilnehmen 
können. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Alfred Irion 
Ortsvorsteher 
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Sitzungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 078/2021 
 
 

Federführung: Rathaus Datum: 08.07.2021 
Bearbeiter: Jürgen Lauer Telefon: 07728 648 29 

 
 
Beratungsfolge 

Ortschaftsrat Schabenhausen 20.07.2021  
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Richtlinien und Kriterien für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken im 
Baugebiet „Badäcker„ in Schabenhausen 
 
Sachverhalt: 

In der Gemeinde Niedereschach werden mit dem Baugebiet „Badäcker“ in Schabenhausen 

aktuell neue Wohnbaugrundstücke erschlossen. Auf die geplanten 14 Bauplätze kommen an 

die 80 Interessenten. 

Bisher konnten sich die Interessenten auf Interessentenlisten der verschiedenen Ortsteile 

eintragen lassen. Dies führte dazu, dass viele sich „vorsichtshalber“ einen Platz reserviert 

haben oder bei Verlust des Interesses nicht wieder bei der Gemeinde gemeldet haben, um 

sich entsprechend von der Liste streichen zu lassen. Dadurch entstanden lange und über 

Jahre fortgeführte Interessentenlisten.  

Um die Vergabe von Grundstücken in einer nach wie vor angespannten Marktlage 

transparent, nachvollziehbar und rechtssicher zu gestalten, ist eine Aufstellung von 

Richtlinien bzw. Kriterien für die Gesamtgemeinde sinnvoll.  

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Bauplätze vergeben werden können. Die zwei 

gängigen Modelle werden im Folgenden kurz vorgestellt: 

 

1. Vergabe nach dem „Windhundverfahren“ 

Eine Möglichkeit für die Bauplatzvergabe ist das „Windhundverfahren“. Bei der Gemeinde 

werden Listen über die Baugebiete geführt, in die die Bauwilligen eingetragen werden. Die 

Bauplatzvergabe erfolgt grundsätzlich nach dem zeitlichen Bewerbungseingang. Hierfür 

muss im Voraus eine Frist zur Abgabe der Bewerbungen bestimmt werden.  

Die Reihenfolge der Interessenten, welche sich in den ersten zwei Wochen gemeldet haben, 

wird per Losentscheidung entschieden. Die weiteren Interessenten werden in der 

Reihenfolge ihrer Eintragung auf der Liste berücksichtigt. Bereits vorher eingereichte 

Bewerbungen können im Verfahren nicht berücksichtigt werden. 

Die Bewerbung erfolgt durch Einreichen eines unterzeichneten Bewerbungsbogens, welcher 

auf der Homepage und im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich ist. Auf dem 

Bewerbungsbogen sind die persönlichen Angaben sowie eine Rangfolge der gewünschten 

Bauplätze einzutragen. Pro Bewerber (Paar/Ehepaar/eingetragene Lebenspartnerschaft) ist 

nur die Abgabe eines Kaufangebots pro Baugebiet zulässig. Alle eingehenden Bewerbungen 

werden mit Datums- und Uhrzeitangabe versehen.   

 

 
2. Vergabe nach dem „Einheimischen-Modell“ 
Die Vergabe von Bauland durch die Gemeinden erfolgt im Wege pflichtgemäßer 
Ermessensausübung unter Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 



078/2021  Seite 2 von 2 

 

des Grundgesetzes, der Transparenz, der Diskriminierungsfreiheit sowie der Bestimmtheit. 
Um das Vergabeermessen zu konkretisieren, werden Bauplatzvergabekriterien von 
Gemeinden aufgestellt. Die Gemeinde hat bei der Aufstellung der Vergabekriterien und 
deren Anwendung insofern einen Spielraum. 
 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Gemeinden Bauland nicht bevorzugt an 
Einheimische vergeben dürfen. Daraufhin wurden Leitlinien für Gemeinden bei der 
Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen des sogenannten Einheimischenmodells 
(EU-Kautelen) entwickelt, um eine rechtssichere Ausgestaltung von Einheimischenmodellen 
zu gewährleisten.   
 
Bei diesem Verfahren werden soziale Kriterien (Familienstand, Kinder, Behinderung oder 
Pflegegrad) sowie Ortsbezugskriterien (Wohnsitz, Erwerbstätigkeit und ehrenamtliches 
Engagement) bewertet. Bei der Festlegung der Vergabekriterien ist darauf zu achten, dass 
die maximal erreichbare Punktzahl bei den „ortsbezogenen Kriterien“ im Verhältnis zu den 
„sozialbezogenen Kriterien“ in einem ausgewogenen Verhältnis steht. Das heißt, dass die zu 
erreichende Punktzahl beim Ortsbezug nicht höher als 50% im Vergleich zu den im 
Sozialbezug erreichbaren Punkten betragen darf.  
Die Gemeinde Niedereschach veräußert die Bauplätze an alle Erwerber zum vollen Wert. 
Auf die Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen als Vergabekriterium bei den 
sozialen Kriterien wird insofern verzichtet.  
 
Die Verwaltung hat folgende Anlagen zur Übersicht zusammengestellt: 

1. Muster-Bauplatzvergabekriterien des Gemeindetags Baden-Württemberg (EU-
Kautelen) 

2. Geänderter Vorschlag der Verwaltung 
3. Alternative punktebasierte Gewichtung der Verwaltung 
4. Vergabekriterien der Umlandgemeinden 

 

Dieser Sachverhalt wurde im Gemeinderat am 19.07.2021 behandelt.  

Gemäß § 70 Abs. 1 der Gemeindeordnung und § 14 der Hauptsatzung ist der Ortschaftsrat 

zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören und hat ein 

Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Wichtige 

Angelegenheiten in diesem Sinne sind all die Angelegenheiten, die erhebliche Auswirkungen 

auf das örtliche Gemeinschaftsleben haben und für den Bereich der Ortschaft von 

besonderer Bedeutung sind. 

 

Eine Verletzung des gesetzlichen Anhörungsrechts des Ortschaftsrats hat die 
Rechtswidrigkeit der ohne Anhörung getroffenen Entscheidung zur Folge.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortschaftsrat nimmt den Bericht von Bürgermeister Ragg zur Kenntnis.  
 







Anlage 2

Nr. Kriterium Punktzahl

1.

1.1

Alleinstehend 0 Punkte

Verheiratet, eingetragene Partnerschaft nach LPartG, Paare

(gemeinsamer Hausstand bzw. geplanter gemeinsamer Erwerb)

1 Kind 5 Punkte

2 Kinder 10 Punkte

3 und mehr Kinder 15 Punkte

Eine ärztlich bescheinigte Schwangerschaft wird als Kind angerechnet.

(Den Bewerbungsunterlagen ist ein entsprechender Nachweis beizufügen)

< 6 Jahre 20 Punkte

6 - 10 Jahre 15 Punkte

11 - 18 Jahre 10 Punkte

max. 60 Punkte

Grad der Behinderung 50 % oder Pflegegrad 1, 2 oder 3 5 Punkte

Grad der Behinderung 80 % oder Pflegegrad 4 oder 5 10 Punkte

max. 15 Punkte

max. 100 Punkte

2.

Bewerber (Alleinstehend oder Paare) erhalten pro vollem Jahr eines beim 

Einwohnermeldeamt gemeldeten und tatsächlichen Hauptwohnsitzes in der Gemeinde 

innerhalb der vergangenen fünf Jahre vor Ablauf der Bewerbungsfrist 6 Punkte. Die 

Zeitdauer des gemeldeten Hauptwohnsitzes in vollen, ununterbrochenen Jahren von 

Ehegatten, Lebenspartnern und Paaren werden kumuliert berücksichtigt. (z. B. 3+2 Jahre 

= 5 Jahre x 6 Punkte = 30 Punkte)

Einwohner, die in der Vergangenheit ihren Hauptwohnsitz in Niedereschach hatten, 

erhalten pro vollem Jahr 1,5 Punkte für einen maximalen Zeitraum von 10 Jahren.

Bewerber (Alleinstehend oder Paare), die eine Erwerbstätigkeit als Arbeiter, Angestellte, 

Beamte, Gewerbetreibende, Freiberufler, Selbstständige  oder Arbeitgeber im 

Gemeindegebiet ausüben, erhalten für jedes volle Jahr ihrer Erwerbstätigkeit in der 

Gemeinde 3 Punkte. Ehegatten, Lebenspartner und Paare werden kumuliert 

berücksichtigt. (z. B. 3+2 Jahre = 5 Jahre x 3 Punkte = 15 Punkte)

Es werden jedoch max. 5 Jahre berücksichtigt.

Für eine ehrenamtliche Tätigkeit des Bewerbers in der Gemeinde als

 - Mitglied des Gemeinderats oder Mitglied des Ortschaftsrates in einem Ortsteil

 - Mitglied der freiwilligen Feuerwehr

 - ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einem im Vereinsregister eingetragenen 

Verein,

 - ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einer sozialkaritativen Einrichtung,

 - ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der Kirchengemeindeleitung 

zuzuordnen ist (z. B. Ältestenkreis, Kirchengemeinderat)

erhält der Bewerber für jedes volle, ununterbrochene Jahr der Tätigkeit 4 Punkte. 

Engagement von Ehegatten, Lebenspartnern und Paaren werden kumuliert 

berücksichtigt. (z. B. 3+2 Jahre = 5 Jahre x 4 Punkte = 20 Punkte)

Nachweise für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem eingetragenen 

Verein:

 - Mitglied in der geschäftsführenden Vorstandschaft (Auszug aus dem Vereinsregister)

 - Übungsleiter, z. B. in einem Sportverein (Nachweis durch den Vereinsvorstand)

Für die bloße aktive Mitgliedschaft in einem im Vereinsregister eingetragenen örtlichen 

Verein werden für jedes volle, ununterbrochenene Jahr 2 Punkte berücksichtigt.

max. 100 Punkte

Gesamtpunktzahl

3.

Soweit die Bewerber gleiche Punktzahlen erreichen, erhält derjenige Bewerber in der 

Reihenfolge den Vorzug, der

 - mehr Punkte aus den Kriterien gemäß Nr. 2 vorweist,

 - die größere Zahl an Haushaltsangehörigen minderjährigen Kinder vorweist,

 - der im Losverfahren zum Zuge kommt

Geänderter Vorschlag der Verwaltung 

1.1.2

Alter der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldeten und tatsächlich wohnenden 

minderjährigen Kinder

Anzahl der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldeten und tatsächlich wohnenden 

minderjährigen Kinder

1.1.3

Soziale Kriterien

10 Punkte

1.1.1 Familienverhältnisse

Bedürftigkeit der Bewerber nach sonstigen sozialen Kriterien

Soziale Kriterien

1.1.4

Ortsbezugskriterien der Bewerber

Zeitdauer seit Begründung des Hauptwohnsitzes durch Bewerber in der Gemeinde2.1

max. 30 Punkte

Behinderung oder Pflegegrad eines Bewerbers oder eines im Haushalt des Bewerbers lebenden 

Angehörigen

Zeitdauer seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit der Bewerber in der Gemeinde

max. 30 Punkte

2.2

Ehrenamtliches Engagement

Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit (Sonderaufgabe) in der Gemeinde

Ortsbezugskriterien

max. 40 Punkte

2.3

Auswahl bei Punktegleichheit



Anlage 3

Nr. Kriterium Punktzahl

1.

1.1

Alleinstehend 0 Punkte

Verheiratet, eingetragene Partnerschaft nach LPartG, Paare

(gemeinsamer Hausstand bzw. geplanter gemeinsamer Erwerb)

1 Kind 5 Punkte

2 Kinder 10 Punkte

3 und mehr Kinder 15 Punkte

Eine ärztlich bescheinigte Schwangerschaft wird als Kind angerechnet.

(Den Bewerbungsunterlagen ist ein entsprechender Nachweis beizufügen)

< 6 Jahre 20 Punkte

6 - 10 Jahre 15 Punkte

11 - 18 Jahre 10 Punkte

max. 60 Punkte

Grad der Behinderung 50 % oder Pflegegrad 1, 2 oder 3 5 Punkte

Grad der Behinderung 80 % oder Pflegegrad 4 oder 5 10 Punkte

max. 15 Punkte

max. 100 Punkte

2.

Bewerber (Alleinstehend oder Paare) erhalten pro vollem Jahr eines beim 

Einwohnermeldeamt gemeldeten und tatsächlichen Hauptwohnsitzes in der Gemeinde 

innerhalb der vergangenen fünf Jahre vor Ablauf der Bewerbungsfrist 6 Punkte. Die 

Zeitdauer des gemeldeten Hauptwohnsitzes in vollen, ununterbrochenen Jahren von 

Ehegatten, Lebenspartnern und Paaren werden kumuliert berücksichtigt. (z. B. 3+2 

Jahre = 5 Jahre x 6 Punkte = 30 Punkte)

Einwohner, die in der Vergangenheit ihren Hauptwohnsitz in Niedereschach hatten, 

erhalten pro vollem Kalenderjahr 1,5 Punkte für einen maximalen Zeitraum von 10 

Jahren.

Bewerber, die eine Erwerbstätigkeit als Arbeiter, Angestellte, Beamte, Gewerbetreibende, 

Freiberufler, Selbstständige oder Arbeitgeber im Gemeindegebiet ausüben, erhalten für 

jedes volle Jahr ihrer Erwerbstätigkeit in der Gemeinde 3 Punkte. Ehegatten, 

Lebenspartner und Paare werden kumuliert berücksichtigt. (z. B. 3+2 Jahre = 5 Jahre x 3 

Punkte = 15 Punkte)

Es werden jedoch max. 5 Jahre berücksichtigt.

Für eine ehrenamtliche Tätigkeit des Bewerbers in der Gemeinde als

 - Mitglied des Gemeinderats oder Mitglied des Ortschaftsrates in einem Ortsteil

 - Mitglied der freiwilligen Feuerwehr

 - ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einem im Vereinsregister eingetragenen 

Verein,

 - ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einer sozialkaritativen Einrichtung,

 - ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der Kirchengemeindeleitung 

zuzuordnen ist (z. B. Ältestenkreis, Kirchengemeinderat)

erhält der Bewerber für jedes volle, ununterbrochene Jahr der Tätigkeit 4 Punkte. 

Engagement von Ehegatten, Lebenspartnern und Paaren werden kumuliert 

berücksichtigt. (z. B. 3+2 Jahre = 5 Jahre x 4 Punkte = 20 Punkte)

Nachweise für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem eingetragenen 

Verein:

 - Mitglied in der geschäftsführenden Vorstandschaft (Auszug aus dem Vereinsregister)

 - Übungsleiter, z. B. in einem Sportverein (Nachweis durch den Vereinsvorstand)

Für die bloße aktive Mitgliedschaft in einem im Vereinsregister eingetragenen örtlichen 

Verein werden für jedes volle, ununterbrochenene Jahr 2 Punkte berücksichtigt.

max. 100 Punkte

Gesamtpunktzahl

3.

Soweit die Bewerber gleiche Punktzahlen erreichen, erhält derjenige Bewerber in der 

Reihenfolge den Vorzug, der

 - mehr Punkte aus den Kriterien gemäß Nr. 2 vorweist,

 - die größere Zahl an Haushaltsangehörigen minderjährigen Kinder vorweist,

 - der im Losverfahren zum Zuge kommt

Geänderter Vorschlag der Verwaltung 

Soziale Kriterien

Bedürftigkeit der Bewerber nach sonstigen sozialen Kriterien

1.1.1 Familienverhältnisse

10 Punkte

max. 30 Punkte

2.2 Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Gemeinde

max. 30 Punkte

1.1.2 Anzahl der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldeten und tatsächlich wohnenden 

minderjährigen Kinder

1.1.3 Alter der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldeten und tatsächlich wohnenden 

minderjährigen Kinder

1.1.4 Behinderung oder Pflegegrad eines Bewerbers oder eines im Haushalt des Bewerbers lebenden 

Angehörigen

2.3 Ehrenamtliches Engagement

Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit (Sonderaufgabe) in der Gemeinde

max. 40 Punkte

Ortsbezugskriterien

Auswahl bei Punktegleichheit

Soziale Kriterien

Ortsbezugskriterien der Bewerber

2.1 Zeitdauer seit Begründung des Hauptwohnsitzes durch Bewerber in der Gemeinde

Alternative punktebasierte Gewichtung der Verwaltung



1. Änderung 

(Familienstand + 

Kinder)

2. Änderung 

(Punkteänderung 

Ortsbezug)

3. Änderung 

(Punkteänderung 

Ortsbezug)

4. Änderung 

(Ehrenamt)

5. Änderung 

(Generationen 

anstatt 

Erwerbstätigkeit)

Punktzahl Punktzahl Punktzahl Punktzahl Punktzahl

0 Punkte 0 Punkte 0 Punkte 0 Punkte 0 Punkte

10 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte

10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte

15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte

15 Punkte 20 Punkte 20 Punkte 20 Punkte 20 Punkte

10 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte

5 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte

max. 45 Punkte max. 60 Punkte max. 60 Punkte max. 60 Punkte max. 60 Punkte

5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte

10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte

max. 15 Punkte max. 15 Punkte max. 15 Punkte max. 15 Punkte max. 15 Punkte

max. 100 Punkte max. 100 Punkte max. 100 Punkte max. 100 Punkte max. 100 Punkte

Generationen

20 Punkte

max. 100 Punkte max. 100 Punkte max. 100 Punkte max. 100 Punkte max. 100 Punkte

20 Punkte

max. 30 Punkte

max. 30 Punkte

10 Punkte

max. 40 Punkte

max. 30 Punkte

max. 30 Punkte max. 30 Punkte

10 Punkte

max. 30 Punkte

max. 30 Punkte

max. 40 Punkte max. 40 Punkte

10 Punkte

max. 30 Punkte

max. 30 Punkte

20 Punkte

10 Punkte

max. 50 Punkte

max. 20 Punkte je Generation werden 10 

Punkte vergeben, wenn 

vom Bewerber bereits 

mehrere Generationen in 

der Gemeinde wohnhaft 

waren.



6. Änderung 

(bereits 

vorhandenes 

Wohneigentum 

anstatt 

Erwerbstätigkeit)

7. Änderung (Mix 

von Änderung 1-

5)

Punktzahl Punktzahl

0 Punkte 0 Punkte

5 Punkte 5 Punkte

10 Punkte 10 Punkte

15 Punkte 20 Punkte

20 Punkte 15 Punkte

15 Punkte 10 Punkte

10 Punkte 5 Punkte

max. 60 Punkte max. 45 Punkte

5 Punkte 5 Punkte

10 Punkte 10 Punkte

max. 15 Punkte max. 15 Punkte

max. 100 Punkte max. 100 Punkte

Wohneigentum

max. 100 Punkte max. 100 Punkte

Sie bekommen 30 Punkte 

Abzug, wenn Sie bereits 

Wohneigentum besitzen (egal 

ob in Niedereschach oder 

andersweitig).

10 Punkte

max. 30 Punkte

minus 30 Punkte

20 Punkte

max. 50 Punkte

max. 20 Punkte

max. 40 Punkte max. 30 Punkte



Anlage 4

Vergabekriterien der Umlandgemeinden

Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung

Brigachtal (November 2020)





Brigachtal (März 2021)





Bad Dürrheim (Herbst 2019)





Durchhausen (2020)

Mit der neuen Vergabeordnung, die die Verwaltung anhand der geltenden 

EU-Richtlinien und nach Empfehlung des Gemeindetags erarbeitet hat, sind 

Teile des Gemeinderats ganz und gar nicht einverstanden gewesen. Sie 

plädierten für bessere Chancen für Einheimische. Ein Gemeinderat war 

nicht glücklich mit den neuen Vergaberichtlinien, die verschiedene Kriterien 

wie Familienstand, Arbeitsplatz und ehrenamtliches Engagement bepunkten - 

der Bauplatz geht dann an den Bewerber mit der Höchstpunktzahl. Sie 

hatten verschiedene Szenarien durchgespielt und festgestellt, dass ein 

junger, lediger Einheimischer aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Bauplatz 

erhalten würde. "Das war erschreckend für mich", so Beck. Grundsätzlich 

fanden die drei Räte es richtig, Vergaberichtlinien einzuführen, wollten die 

von der Verwaltung erarbeiteten aber durch eine andere Gewichtung und 

weitere Kriterien ergänzt sehen. Braun wollte den Ortsbezug mehr 

rauskitzeln. 

Ganter verwies dabei auf die im Juli beschlossenen Richtlinien der Stadt 

Rottweil, die beispielsweise auch Angehörige im Ort berücksichtigen. "Wir 

müssen jungen, ledigen Durchhausenern eine Chance geben", betonte sie. 

Axt sorgte sich allerdings um die Rechtssicherheit solcher Ergänzungen. 

"Was die Verwaltung vorgeschlagen hat, ist das Optimale, was auch 

rechtssicher ist" sagte er und fügte hinzu: "Die EU sagt uns, dass es genau 

nicht sein darf, dass nur Einheimische Bauplätze bekommen". 

Hauptamtsleiterin Anja Koch räumte ein, dass sie die Empfehlung einer 

Anwaltskanzlei habe, sich bei den Vergaberichtlinien so nah wie möglich an 

dem entlangzuhangeln, was die EU für subventionierte Baugrundstücke 

vorgibt, die unter dem Marktwert verkauft werden. Im Gemeinderat 

kristallisierte sich aber rasch heraus, dass die von der Verwaltung 

erarbeiteten Richtlinien keine Mehrheit erhalten würden. Beck, Braun, 

Ganter und auch Gerd Kupferschmid signalisierten jedoch klar, dass sie 

nicht zustimmen würden. Eine so wichtige Entscheidung wolle er nicht 

durchpeitschen oder einen 50-50-Beschluss erzwingen, erklärte Simon Axt. 

Der Bürgermeister unterbrach die Sitzung für zehn Minuten, um darüber 

nachdenken zu können - und schlug dem Rat schlussendlich vor, sich 

nochmals Zeit für die Vergaberichtlinien zu nehmen. Die Räte solle der 

Verwaltung nun zeitnah Vorschläge für Ergänzungen und Fragen zukommen 

lassen, die Axt dann von einer Anwaltskanzlei prüfen lassen will. Im Oktober 

werde er dem Gemeinderat das Thema dann wieder vorlegen.Beck betonte 

am Ende, dass er die Arbeit der Verwaltung sehr schätze - er wolle nur 

versuchen, mehr für die Durchhausener rauszuholen. Er hat nun vor, eine 

kleine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit den Vergaberichtlinien befasst.



Stadt Rottweil (Sommer 2020)











Rottweil (2021)















Gegenüberstellung alte und neue Bepunktung













Verfahren nach den EU-Kautelen

Zimmern (2021)



Dunningen (Herbst 2019)

Zu den Vergabemodalitäten für Bauplätze führt Bürgermeister Schumacher 

aus, dass bislang keine Vergaberichtlinien der Gemeinde bestünden, 

sondern diese unabhängig vom Wohnsitz des Interessenten chronologisch 

nach Eingang der Interessensbekundung erfolge.

Im Gemeinderat wurde überwiegend die Auffassung vertreten, dass man 

aus zeitlichen Gründen noch an der bisherigen Vergabe festhalte und dieser 

auch zustimme, jedoch dringend die Vorlage entsprechender Muster-

Bauplatzvergaberichtlinien durch den Gemeindetag erwarten werde, um 

gegebenenfalls im Rahmen eines Punktesystems eine Legitimation zur 

bevorzugten Vergabe von Bauplätzen an Einheimische zu erhalten.



Windhundverfahren

 

Stadt Schramberg und Ortsteile (Mai 2020)



Windhundprinzip

Aichhalden (2020)



1. Gruppe

Bewerber, die seit mindestens zwei Jahren in 

Deißlingen wohnen oder früher mindestens 

zehn Jahre hier wohnten. Dazu kommen, auf 

Wunsch des Wirtschaftsförderers, angehende 

Firmeninhaber mit mindestens fünf 

sozialversicherungspflichtigten Arbeitsplätzen. 

2. Gruppe Bewerber, die seit mindestens zwei Jahren 

ihren Hauptarbeitsplatz in Deißlingen haben.

3. Gruppe 5 Bauplätze für Auswärtige

Bewerber werden in 3 Gruppen eingeteilt

Deißlingen (Sommer 2018)



Trossingen (2021)



Unterkirnach (März 2019)





Vergaberichtlinien in Dauchingen (2019)

Bewerber-Formular wurde auf der Homepage und im Mitteilungsblatt eingestellt
Bauplatzbewerbung wurde erst nach erfolgter Zahlung von 3.000 €, spätestens 2 Wochen 

nach Eingang der Bewerbung, bearbeitet bzw. in der nächsten GR-Sitzung darüber 

beraten. Vergabe dann im GR nach zeitlichem Eingang. Sollten die 3.000 € erst nach der 

14-Tages-Frist eingehen, wird die Bewerbung zurückgewiesen. 

Sollte der gewünschte Bauplatz und die Alternativ-Wünsche schon vergeben sein, wird 

die Absage erteilt und die 3.000 € wieder zurückgezahlt.

Erhält der Bewerber eine Zusage, erhält er die 3.000 € erst wieder zurück, wenn das 

Grundstück bebaut ist.

Sollte einem Bewerber einen Bauplatz zugeteilt werden, dieser jedoch seine Bewerbung 

wieder zurückziehen, werden die 3.000 € nicht mehr zurückgezahlt.

keine Interessenten-/Reservierungslisten



Bewerberkriterien

1.    Der Bewerber ist gleichzeitig der Erwerber.

2.    Der Bewerber muss volljährig sein.

4.    Der Bewerber muss einen Finanzierungsnachweis vorlegen.

8.    Der Bewerber geht mit dem Kaufvertragsschluss die Verpflichtung zur 

Eigenwohnnutzung ein. Der Käufer oder dessen Erbe haben das Wohngebäude zu 

Wohnzwecken für die Dauer von 10 Jahren selbst zu nutzen. Der Nachweis erfolgt 

über die Bescheinigung des Erstwohnsitzes. Eine zweite Wohneinheit ist im Wege 

einer Vermietung oder Eigentümergemeinschaft zulässig.

9.    Der Bewerber ist mit der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten zum 

Zweck Grundstücksvergabe einverstanden. Seine personenbezogenen Daten 

werden nach Ablauf von sechs Monaten ab Fristende gelöscht, sofern bis dahin 

keine Vertragsbeziehung zustande gekommen ist oder er explizit der Aufnahme in 

eine Interessentenliste zugestimmt hat.

10.    Der Bewerber kann selbstverständlich eine Person jeden Geschlechts sein. 

Personenbezogene Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

Donaueschingen (2020)

Die Wohnbaugrundstücke werden nach dem Windhundprinzip, auch bekannt unter 

"first come first serve" vergeben. Eine Warteliste wird geführt.

Eine unverbindliche Finanzierungsbestätigung der Bank ist ausreichend. Als 

Richtwert für die Höhe der Finanzierungsbestätigung gilt der Wert eines 500 m² 

großen Grundstücks zum Quadratmeterpreis von 240 € zuzüglich 7,5 % für 

Grunderwerbsteuer und Notariats- und Grundbuchgebühren = 129.000 €.

5.    Der Bewerber geht mit dem Kaufvertragsschluss eine Bauverpflichtung ein. Die 

Bebauung mit einem bezugsfertigen Wohnhaus nach genehmigten Plänen hat 

innerhalb von 2 Jahren nach Kaufvertragsabschluss durch den Käufer oder dessen 

Erben zu erfolgen. Für den Fall, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist nicht mit dem 

Bau begonnen wird, kann die KEG von ihrem Rückkaufsrecht Gebrauch machen.

6.    Die KEG legt großen Wert auf eine nachhaltige Bebauung. Daher werden 

Wohnbauplätze unter der Bedingung veräußert, dass ein Wohnhaus errichtet wird, 

das den Anforderungen eines KfW-55-Energiesparhauses entspricht. Zur Kontrolle 

der Einhaltung dieser Verpflichtung wird eine Kaution in Höhe von 2.500 € verlangt.

7.    Die Bauvorschriften des Bebauungsplanes „Konversions I “ sind einzuhalten 

und stehen zum Download bereit. Ebenfalls können Sie im Stadtbauamt der Stadt 

Donaueschingen eingesehen werden. 

3.    Der Antragssteller kann nur 1 Baugrundstück zur Eigenwohnnutzung erhalten.



 

Stadt Tuttlingen (Sommer 2015)



Stadt Balingen (Dezember 2017)
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Sitzungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 071/2021 
 
 

Federführung: Rathaus Datum: 05.07.2021 
Bearbeiter: Hartmut Stern Telefon: 07728 648 60 

 
 
Beratungsfolge 
Ortschaftsrat Schabenhausen 20.07.2021  

 
 
Gegenstand der Vorlage 

Starkregenereignisse im Ortsteil Schabenhausen 
 
Sachverhalt: 
Herr Ortsbaumeister Hartmut Stern wird in der Sitzung mündlich berichten. 
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Sitzungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 044/2021 
 
 

Federführung: Rathaus Datum: 20.07.2021 
Bearbeiter: Melanie Cziep Telefon: 07728 648 20 

 
 
Beratungsfolge 

Ortschaftsrat Schabenhausen 20.07.2021  
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Haushaltsplanung 2022 
 
Sachverhalt: 
 
Wie in den vergangenen Jahren beginnt zur Jahresmitte die Haushaltsplanung für das 
Folgejahr. 
 
Der Ortschaftsrat wird gebeten, zu beraten, welche ortsteilbezogenen Investitionsmaßnahmen 
aus seiner Sicht in das Investitionsprogramm 2022 mit aufgenommen werden sollten. Die 
Verwaltung wird dann prüfen, ob eine Finanzierung möglich ist. Über das endgültige 
Investitionsprogramm 2022 entscheidet letztlich der Gemeinderat.  
 
Bei den Überlegungen sollte mitberücksichtigt werden, dass die geplanten 
Investitionsmaßnahmen insgesamt nicht nur finanziell, sondern auch personell leistbar sein 
müssen. Insbesondere durch bereits geplante Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise die 
Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule oder dem Digitalpakt Schule 
(Umsetzung 2021/2022), sind bereits große Teile der personellen Ressourcen gebunden. 
Erschwerend kommen für die Haushaltsplanung 2022 ff. die Auswirkungen der Corona-Krise 
hinzu, welche den Haushaltsausgleich sowie die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen 
weiter erschweren werden. Ferner kommt noch als weitere Herausforderung hinzu, den 
negativen Ergebnishaushalt aus der letztjährigen Haushaltsplanung für das Finanzplanjahr 
2022 von ca. 600.000 € zu verringern. 
 
Zur Erinnerung – im Haushaltsplan 2021 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung sind bereits 
folgende investive Maßnahmen vorgesehen: 
 
 
2021:             Stand Ausgaben 

30.06.21 
 
 
- Breitbandversorgung        300.000 € 
 
- Erschließung Wohnbaugebiet Badäcker 

 Straße         484.000 €            13.359,33 € 

 Abwasserbeseitigung       531.000 €     156,96 € 

 Wasserversorgung       195.000 €       91,91 € 
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2022: 
 
- Breitbandversorgung         190.000 € 
 
 
 
Daneben sind u. a. noch folgende größere Projekte im Ergebnishaushalt 2021 bzw. in der 
mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen: 
 
2021: 
 
-  Heizungssanierung Schlierbachhalle 
    mit Kindergarten u. Haus der Vereine           21.000 € 
 
2022: 
 
-  Heizungssanierung Schlierbachhalle 
    mit Kindergarten u. Haus der Vereine         150.000 € 
  
-  Wasserleitungsaustausch Klosterhof          95.000 € 
 
2023 – 2024:          - 
 
 
Herr Ortsbaumeister Stern wird über den Umsetzungsstand informieren. 
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